
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/12/11 5Ob667/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1979

Norm

ABGB §37 C1

ABGB §970

Rechtssatz

Ein in Österreich abgeschlossener Gastaufnahmevertrag unterliegt mangels anderer Rechtswahl dem österreichischen

Sachrecht als dem Recht des Ortes des Vertragsabschlusses (Rückzahlungsbegehren der Anzahlung).

Entscheidungstexte

5 Ob 667/79

Entscheidungstext OGH 11.12.1979 5 Ob 667/79

European Case Law Identifier (ECLI)
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